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daher in Kauf genommen und werden den Be-
troffenen zugemutet (Schumacher/FiScher-hüFtLe, 
BNatSchG, 3. Aufl. 2021, § 67 Rn. 20 f.). 

Eine unzumutbare Härte kann erst entstehen, 
wenn im Einzelfall eine höhere Belastung ein-
tritt, etwa eine von der Norm nicht beabsich-
tigte Wirkung. Das ist zu erwägen, wenn das 
Dauergrünland aufgrund eines Förderpro-
gramms geschaffen wurde, die Teilnahme am 
Programm endet und der Landwirt auf die 
Möglichkeit der Rückumwandlung des Grün-
lands vertraute. Eine dem Art. 6 Abs. 5 Nr. 1 
BayNatSchG für Eingriffe entsprechende „Rück-
holklausel“ sieht der Gesetzgeber in Art. 3 Abs. 4 
BayNatSchG allerdings nicht vor. Daraus wird 
geschlossen, dass die Entstehung von Dauer-
grünland infolge einer Agrarumweltmaßnahme 
vom Gesetzgeber bewusst nicht vom Umwand-
lungsverbot ausgenommen wurde und daher 
keine Befreiung nach § 67 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG 
geboten ist (VG Regensburg, Urteil vom 
08.12.2020 – RO 4 K 20.821, Rn. 31–33).  
Ein etwaiger Vertrauensschutz verliert jeden-
falls seine Grundlage, wenn der Umwandlungs-
antrag nicht alsbald nach Auslaufen der Bindung 
an das Programm gestellt und das Grünland 
weiter als solches bewirtschaftet wird.
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